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Zitat von s3g4

Nein, es gibt keine Grenze.

Ich habe dazu folgendes gefunden:

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

Die Genehmigungspflicht von Nebentätigkeiten in Hessen ist in § 79 HBG geregelt. § 79 Abs. 1
HBG listet die genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten positiv auf. Neben der Klausel zum
„Zweitberuf“ und der so genannten Fünftel-Vermutung als Versagungsgrund für die
Genehmigung der Nebentätigkeit enthält das HBG in § 79 Abs. 2 S. 5 zusätzlich eine weitere 30-
Prozent-Klausel. Diese Regelung bestimmt, dass die zuvor genannten Versagungsgründe noch
einmal besonders zu prüfen sind, sofern aus der Nebentätigkeit ein Einkommen zu erwarten ist,
das mehr als 30 Prozent der Jahresdienstbezüge bei Vollzeitbeschäftigung beträgt. Das
Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu machen. Mit dieser Regelung korrespondierend
bestimmt § 80 Abs. 4 HBG, dass Beamtinnen und Beamte verpflichtet werden können, nach
Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine Aufstellung über alle im jeweiligen Jahr ausgeübten
Nebentätigkeiten und die daraus erzielten Entgelte und geldwerten Vorteile vorzulegen. Diese
Aufstellung erfasst sowohl alle genehmigungspflichtigen als auch die anzeigepflichtigen
Nebentätigkeiten.

https://www.besoldung-hessen.de/nebentaetigkei…esoldung_hessen

Kannst du mich bitte aufklären s3g4?
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